
  

Anzug betreffend Planungszone (gem. Bau- und Planungsgesetz) im Hafenareal 14.5427.01 
 

In den Industriezonen Klybeck und Kleinhüningen stehen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten grosse 
Veränderungen an. Durch den Rückbau früherer Chemieareale und die dadurch möglich gewordene 
Reorganisation der Hafenareale entstehen in Basel Nord Freiräume für die Entwicklung der Stadt. Riesige 
Chancen tun sich auf, die man aber auch vertun kann. 

Im Hinblick auf die städteplanerische Entwicklung der freiwerdenden Hafenareale in Abstimmung mit den 
Nachbarn Huningue und Weil entstand die 3Land-Studie. Die im Rahmen dieser Testplanung veröffentlichte 
Computervisualisierung der Klybeckinsel als Hochhauslandschaft "Rheinhattan" hat falsche Bilder und 
Vorstellungen in die Welt gesetzt, die massive Kritik bis zum Aufruf "Rheinhattan versenken" provozierte. 

In Frage gestellt werden soll nicht die städtebauliche Entwicklung, sondern der von oben diktiertere 
Planungsprozess mit fragwürdigen Entwicklungszielen, welche die von der Planung Betroffenen statt zu 
Beteiligten zu Gegnern der Planung macht. Um einen positiven Planungsprozess einzuleiten, an welchem die 
Bevölkerung mitwirken kann, müssen auch neue Instrumente geschaffen werden, damit eine gesellschaftlich 
nachhaltige Entwicklung der Hafenquartiere Klybeck und Kleinhüningen möglich wird. 

Die Tatsache, dass sich riesige Entwicklungsgebiete im Hafengebiet im Eigentum des Kantons Basel-Stadt 
befinden, eröffnet die einmalige Chance, eine Entwicklung über die Vergabepraxis von Baufeldern an qualifizierte 
Immobilienakteure (Genossenschaften, Stiftungen, Baugruppen, Institutionelle, Fonds, Private etc.) in Gang zu 
setzen. 

Die Art der zukünftigen Nutzung des Hafenareals spielt für die künftige Stadtentwicklung Klybeck/Hafen eine 
grosse Rolle. Die Anzugstellerin bittet den Regierungsrat deshalb: 

− Die fragwürdigen "architektonischen" Visionen und Bilder in einem partizipativen Prozess mit den 
relevanten Stakeholdern abzulösen 

− Statt einer Masterplanung eine rollende Planung einzuführen. Nicht ein am Anfang definiertes 
Entwicklungsziel, sondern offene Grundlagen müssen am Anfang der Planung stehen. Das Aussehen des 
zukünftigen Quartiers soll sich schrittweise in einem Prozess als Resultat der Partizipation entwickeln. 

− Die Stadt- und Quartierentwicklung parallel zum Veränderungsprozess im Hafen zu entwickeln. 
"Zwischennutzungen" sollen möglichst in den längerfristigen Transformationsprozess einbezogen und 
dadurch zu Pionieren des zukünftigen Quartiers werden. 

− Diese Planungsschritte mit einer Planungszone im zu entwickelnden Hafenareal gem. Bau- und 
Planungsgesetz § 116f umzusetzen. 
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